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Verbringungsverbot für Fleisch 
 

§ 50. (1) Es ist verboten, frisches Fleisch oder daraus hergestellte Waren innergemeinschaftlich zu 
verbringen, wenn das frische Fleisch oder das zur Herstellung der Waren verwendete Fleisch 
 1. von Tieren gewonnen wurde, die 
 a) aus einem Betrieb stammen, der einer veterinärbehördlichen Sperre wegen einer anzeige- und 

bekämpfungspflichtigen Tierseuche unterliegt, oder 
 b) aus einer Schutz- oder Überwachungszone stammen, 
 c) sofern die betreffende Tierart für die festgestellte Seuche empfänglich ist; 
 2. in einem Schlachtbetrieb, in dem eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche festgestellt 

worden ist, vom Tag der Feststellung der Seuche bis zur abgeschlossenen Desinfektion des 
Schlachthauses erschlachtet worden ist; 

 3. von Tieren gewonnen wurde, die aus einem Betrieb stammen, der einer Sperre wegen Zoonosen 
unterliegt. 

(2) Die Verbote gemäß Abs. 1 gelten nicht für Fleischerzeugnisse in luftdicht verschlossenen Behältnissen, 
wenn die jeweiligen Bedingungen der Anlage 10 Teil I erfüllt sind. 

(3) Die Verbote gemäß Abs. 1 Z 1 lit. b und Z 2 gelten ferner nicht für Fleischerzeugnisse gemäß Anlage 10 
Teil II, soweit diese Erzeugnisse von einer Bescheinigung nach § 47 Abs. 1 erster Satz begleitet werden, die bei 
der Angabe und Art der Erzeugnisse mit dem Hinweis "Behandelt gemäß Artikel 4 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 
80/215/EWG" versehen ist. 

(4) Das innergemeinschaftliche Verbringen von frischem Fleisch und daraus hergestellten Waren gemäß § 
18 Z 2 oder 3 ist verboten. 


